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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Den f Germinal IX.DonnerKag, den 26 Merz 1801. Viertes Quartal.

Gesetzgebender Rath, 4.
Fortsetzung.

Merz»

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an, daß

<r über den Dekretsvorschlag, wodurch der Gemeinds.
kammcr zu Ocsch, C. Leman, die Einregistrirungsge.
bühr für die Abtrettung eines Bergs an baS dortige
Armengut nachgelassen werden soll, nichts zu bemerken

habe.— Die zweyte Berathung wird vertaget.
Das Gutachten der Finanzcommißion über die Grund-

tagen eines neuen ZoUfystcms, wird in Berathung und
der Geiezvorschlag hierauf angenommen. (S. denselben

S. l l68.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.

Commißion gewiesen:

B. Gesezgebcr! Ihrem Wunsche gemäß, daß die Iu-
chart von der im Distrikt Ollen versteigerten Wiese, der

Nosenbifmig genannt, welche unverkauft geblieben, um
iu einer Grüdelgrube zu dienen, ebenfalls veräusscrt und
folglich ein dem Werthe derselben angemessenes Nachge.
ball aufgenommen oder aber die ganze Wiese noch ein.
mal zur Versteigerung gebracht werden möge, ist dem

Ersteigcrer dieser Wiese, die vorbehallene Iuchart feil
geboten worden. Derselbe hat hierüber die benliegendc
schriftliche Erklärung ausgestellt, die annehmbares
Mchrgcbolt enthält. Belieben Sie nun B. G. dieses

neue Resultat zu prüsseu, und über die ganze Vermisse»

rung zu entscheiden.
Man schreitet zur Wahl eines neuen Mitglieds des

gesezgebenden Raths, an Hirzcls Stelle.
Folgende Candidaten sind vorgeschlagen:

Bürger Sulzer in Winterchnr, Distr. President.
» Rellstab, gew. Mitglied des gr. Raths.
» PcliS.

' Hegn«, gewesener CaalonSrichter v. Winterth.

Bürger Ernst, Untecstatthalter vow Winterthur.
- Clavcl, 8ouz - prefer äs I-aufanns.

Graftnried, Errrpc.
» Vogel, Cantonsrichccr von Zürich.

Hegn er, gew. Cantons, und itziger Distr.
Richter wird durch geheimes und
absolutes Stimmenmehc zum Mit-
glied des gesczgebende» Raths er-
nannt.

Auf den Antrag der Petitionen - Commißion wird die

Vollziehung zum zweyrennial eingeladen den verlangte«
Bericht über eine Klage helvetischer Handelsleute gegen
eine Abgabe die die Gemcindàmmer von Bern fodert,
einzusenden.

Die Finanzcom. erstattet einen Bericht über die Na-
tifikalionen einiger Gürerverkänffe im Cant. Solochurch '

der sûr z Tage anfdcn Caiizieytlfch gelegt wird.
Das nèmliche geschieht mit einem Bericht der gleiche» '

Commißion über die Ratifikation eines GüterverkaufS
im C- Frcyburg.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesczgeber! Unter andern Nationalgütcrn des

Cantons Frcyburg, welche Ihnen zur Versteigerung vor.
geschlagen wurden ^ befand sich auch das Domaine von
Malens.

Iu dem damals vorgelegten Eraftbestand dieses Gut
in einem Schlosse mit Nebengebäuden, Gärten, »r»
Jucharten Land, und einem Berge von 72 Jucharten.
Das Ganze war für 57190Fr. gcschäzt, und verjähr-
liehe Abtrag wurde zu 952 Fr. angegeben. Hierauf ward
beschlossen, daß das eigentliche Schloßgut i» die Steige,
rung kommen, der Berg hingegen aber nicht vcräussect

werden sollte.

Wirklich gieng auch die Steigerung vor sich, und die
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zu diesem Gute gehörigen Liegenschaften wurden dabey

in weniger nicht als 21 verschiedene Theile verstükkctt,

die in allem eine Summe von ; 5,984 Fr. gegolten ha-
den. Wie hoch sich die darüber gemachte Schätzung
belaussen habe, kann man aus dem ziemlich unvollstän-

digen Verbale nicht abnehmen. Von diesen 2, Stücken
werden indessen bloß 9 von dem Voll;. Rathe zur Ralifi-
kation vorgeschlagen, welche zusammen geschäht worden

waren um 9Z?8 Fr. ;hingegen aber 15,457 Fr. gegolten

haben: so baß sich dabey ein Ueberschuß von 4099 Fr.
erzeugt.

Ohne Zweifel ist dieser Ucberschuß, welcher die Vcr-
waltungskammer zum Vcrkaufâvorschêage bewog auch
der Grund, warum der Vollz. Rath die Veräusserung
dicsir einzelnen Stücke anräth. Allein so groß auch der-
selbe ist, so muß doch die Finanzcommißion finden daß

nebstdem auch noch aufandcre Umstände Rüksicht genom-
men werden sollte, die bis jezr ausser Acht gelassen wor-
den zu seyn scheinen. Alle 21 Stücke, welche der Steige,
rung unierworffcn wurden, machten zusammen ein Gut,
ein Ganzes aus, das unter der Leitung nur eines Nuz-
uießcrs stand, und nach einem Plane bearbeitet ward.
Nun ist eS doch wahrscheinlich, daß die einen Theile
dieses so genau miteinander zusammenhängenden Gutes,
von andern Theilen desselben — in Rüksicht auf ihrer
Cultur — ganz eigentlich abhängen werden, und daß der

Verkaufder einen Stücke, den Werth der übrigbleiben-
den weit zahlreichern Stücke, wirklich beträchtlich herum

ter setzen dürste. Wenn z. B. die besten fettesten Wiesen

davon weg verkaust würden so müßte ganz offenbar die

Cultur des übrigen mächtig darunter leiden, und es

würde auch um vieles unverkäusiicher werden.

Wegen dieser Besorgnis trägt daher die Finanzcom.
niißion d.y Ihnen B- G. daraufan, daß Sie vor Neh.

muug eines endlichen Entscheides, den Verkauf dieser 9

Sllicke, auch unter diesem Gesichtspunkte möchten bera-

then lassen, zu welchem Ende der Vrllziehnngsrath ein-

zuladen wäre, ferneren Bericht von der Verwallmigs-
Kammer einzuziehen.

B. Vollz. Räthe! Von den 21 Stücken, in welche

die Schloßgütcr von Altaians, im Canton Freyburg,
bey der darüber abgehaltenen Steigerung verstükkelt wor-
den sind, haben Se B- Vollz. Räthe, dem gesczgcbenden

Rath nur 9 zum Verkauf vorgeschlagen.

Bey der nicht mibeträchllichen Ucbcrloosung derselben

über die'Schatzung könnte ber gesizgebcnde Rath in die-

ftr Hinsicht, wohl zu deren Veräussrung einwilligen. /^s
hatt aber derselbe bey dießörtiger Untersuchung bemerkt,

daß auf das VerhàG dieser zu verkauffenden Stücke,

gegen die weit beträchtlichern bleibenden Theile dieser

Güter, gar keine Rüksicht genommen worden zu sey,,

scheint. Bevor also der gesezgebende Rath etwas endliches
darüber beschließt, wünscht er bestimmt, und von Sach,
kundigen zu vernehme» : ob der Verkauf dieser 9 Stücke
oder auch einzelner derselben, nicht etwann für die Cultur
der bleibenden Theile dieses Domaines, sehr nachtheilig
seyn dürfte, und ob nicht vielleicht der Werth der übri,

gen, durch diese theilweife Veräusserung eines vormali»

gen Ganzen, über Verhältniß leiden, und gar zu tief

herunter fallen würde? Zugleich baun belieben Sie auch

Erkundigung einzuziehen, welches der Einßuß sey, dm

diese Veräußerung auf den Pachtzins haben würde? —
In so fern Sie B. Vollz. Räthe dann weiter auf dm

Verkauf dieser Liegenschaften antragen wollen ; so belie-

ben Sie dem gesezgebcnben Rath über diese Umstände

gefällige Auskunft zu ertheilen, zu welchem Ende die

einschlagenden Schriften hier beygelegt werden.
Die gleiche Commißion erstaltet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird:
B. Geftjgebcr Ans dm eingezogenen Berichten über

das Begehren der Gemeinde Chatcllard, Distr. Vivis,
Canton Leman < ergicbt es sich, daß der gröste Theil

ihrer Gemcindgüter, deren Vertheilung sie angesucht hat,

in Waldung besteht, welche aber nach dem Gefcz vom

l 5. Christm. 1800, nicht vertheilt werde» darf.
Da nun das Gefez jede Vertheilung der Gemeinwal.

düngen untcrfagt, die Gemeindskammer von Cbâllard
dann, aufdcn Fall, wo ihr nicht willfahrt werden sollte,

von selbst von der sonst mit vorgehabte» Vertheilung ihrer

übrigen Güter absteht, so sieht der gesezgebende Ralh diese

Sache für abgethan an, und hat weiter nichts darüber

verfügen wollen.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gcsezgtber! Ihr habt unterm 24. Hornung Eurer

Finanzcommißion die Bittschrift der Gemcind Unter»

Morbio, Cant. Lauis, Distrikt Mendris, überwiesen,

worin ste begehrt, ihr Gemeindgnt vertheilen zn können;

sie stützt ihrl Verlangen auf daS Gcsez vom 15. Dec.

I8c>v. Allein bey Untersuchung ihrer eingesandte» Schrst»

ten zeigte es sich dcuilich, daß ihr zur gänzlichen Verihei-

lung anvcrlanglcs Gemeindgnt nicht zur Claße derjenigen

Gemeindgüter gehört, die auf bestimmten Gerechtsamen

beruhen, und ans welche allein angesührtcsGcsjsich grün«

det, sondern wahres Gemcindsgut ist, und als? unter

diejenige Classe der Gemeindgüter gehört, welche zuM



ktm Gest; vom l?. Februar»???, 5- l?, weder im G«m-

pi, roch thcilweist können vertheilt werden, bis über

die Art und Weist ein besonders Gest; wird bekannt ge-

macht werden. Ihre Commißiock räthtt Ihnen B. G.

an das Begehren der Gemeinde Unter - Morbid abzu.

weisen.

Die gleiche Cowmißivn erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. G. Sie haben Ihrer Finanzcommißion unter

dem 24. Febr. eine Bittschrift, von 44 Individuen
aus der Gemeinde Lauis unterzeichnet, zur Unlersu-

chung überwiesen. Bemcldle 44 Individuen, alS An.
theiiyader des GemeindgulS von Lauis, die antheil-

habenden Familien sind im Ganzen ?- verlangen in

ihrer eingereichten Bittschrift: ») Daß cnie billigere

Lettheilung ihrer Gemeindseinkünste möchte bestimmt

werden. 2) Daß ihnen nach dem Gesetz vom -5.
Dec. 1800 möchte erlaubt werden, ihre Gemeindgülcr

entweder ganz oder zum Theil zu vertheilen.

Aus einem beygelegten gedruckten schiedsrichterlichen

Spruch und Verkommniß von 1787, das von den

chmaligcn regierenden Ständen confirmiert ist, crgiedt

es sich ganz deutlich, auf welche Art ihre Gememds.

tiukünft« sollen vertheilt werden, so daß also Ihre Com-

Mißion sich nicht berechtigt glaubt, ein solches Jnstru-
menr zu zernichten.

Was dann die Vertheilung der Ecmcindguter selbst

andetrifl, so sind die Pelenten im Irrthum, daß sie

sich auf das Gesetz vom 1?. Dec. i8»c> bluffen, in.
dein ihr Gemeindgul keineswegs auf bestimmten Ge.

rechtsamen beruh!, sondern wahres Gemeindgut ist,
da in obdemeldtem Instrument 5. 2 deutlich bestimmt

ist, daß es zu keinen Zeiten könne vertheilt werden,

noch die Antheilhaber sich solches zueigne» können.

Ihre Commißion rathet Ihnen B. G. an, das

Begehren der Petentcn abzuweisen.

Gesetzgebender Rath, s. Mcxz»

Präsident: Hu der.

Das Gutachten der Civilcommißion über die Petition
des Isac Coeylaux von Daillcns C. Lcman, wird in
Beraihung genommen und ihr Antrag, darüber nicht

rü'Mteicn, wird angenommen. (S. diese Petition
C. rizs.)

Folgende Botschaft wird verlesen:
B: G. Der von Ihnen unterm 8. Winterm. von-

M Iahrt^sür das Ministerium M Innern eröffnete

Credit von zoo,oö-> Fr. ist beynahe erschöpft, und
wird zur Abführung der Besoldungen für dir Can-
tonsbeamtcn dey weitem nicht hinreichen. Dringende
Gründe sodern, daß diese Zahlungen nicht aufgeschoben
werden. Der Voll;. Räch ladet Sie demnach ein,
B. G., diesem Ministerinn»' einen neuen Credit für
eine gleiche Summe zu eröffnen.

Der Nach ertheilt diesen Credit.
Die Constilulioiiscommißion erstattet folgenden Be«

richt, dessen Antrag angenommen wird:
Die Miittizipaliiäten von Val ä'llilier, Trviz tarren»

u. s. w. im chemgl. untern Waliis ersuchen Sie B- G-
um Einführung ihrer allen Castalaue unter dem Namen-
Friedencrichrcr, und scheinen zu wünschen, daß die

richterlichen Behörden auch im untern WalliS so möch.
tsn organisirt werde» wie es von Ihnen für daS

Oberwallis derens geschehen.

Ihre Commißion, bevor Sie Ihnen ein Gutachten
über diese Bitte machen kann, bedarf einiger Aufschlüsse

von Seile des Vollz. Raths. Sie räch Ihnen daher,'
mit Ucbersendung der Bittschrift, in einer Botschaft
die Vollziehung einzuladen, Ihnen zu berichten, vow
weichem Erfolge die neue Organisation der Distrikisge,
richte im Oberwallis sey, und ob das Unterwallis sich'

nicht auch im Fall befinde, die nämliche oder eine ahn»'
liche Einrichtung vonnöthen zu haben?

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht ,-
dessen Antrag angenommen wird:

Johann Georg Falk von Neustadt im Sachsenkos'

burgischen, der seit ungefähr acht Jahren zu Aubonnee

eine Apotheke hält, ersucht Sie B. G. unterm 24.-
Febr. lezthin, um die Ertheilimg des helvetischen Bür<
gerrcchleS; die Gründe, auf die sich seine Bitte stüztf'

sind die ausgezeichnet guten Zeugnisse von seiner Hers-
kunst, sein » Sitten und Berufserfüllung, Verbundes'-
mit dem Umstände, daß er eine Bürgerstochter gehen»-

rathet, und daß die Gemeinde Aubonne ihm das O:M
bürgcrrecht zu ertheilen bereit ist.

Ihre Constitutionscommißion gkáuLt, diese Verdienste'
seyen nicht von der Art, die den Gesetzgeber beweget»'

könnten, eine Ausnahme von dem Gesetz über die Bütt-
gcrrcchtserlheilung an Fremde zu machen ^ Ausnah»

men, womit nur ausserordentliche Verdienste «ms Val-
terland und um die Menschheit belohnt werden sän.-

Ihre Constitutivascommifiion räth Ihnen w dit"
Bittschrift des B. Falk nicht einzutreten.

(Tit Zsris. folgt.)-
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